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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

1 AMPRION GMBH 

1.1 Mit Schreiben vom 19.03.2020 

1.1.1 Keine Bedenken 

Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt. Der Status 
ihrer Anfrage hat sich geändert. 

Teilnehmer: Amprion GmbH 

Telefonnummer: 

E-Mail: GT-B-LBPosteingangBehoerden@amprion.net 

Status: Beantwortet 

Betroffenheit: Nicht betroffen 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

2 BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG – ABT. 6 (BERGBAU UND ENERGIE IN NRW) 

2.1 Mit Schreiben vom 03.04.2020 

2.1.1 Bergbau 

zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: 

Das Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern 
„Horrem 26“ und „Horrem 38“, beide im Eigentum der RWE Power Aktienge-
sellschaft, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln. 

Das Bauvorhaben liegt in der Sicherheitszone des Tagebaus Hambach. Hier 
haben Maßnahmen zur Sicherung gegen Gefahren und sonstige bergbaube-
gleitende Maßnahmen (z.B. Immissionsschutzmaßnahmen, Rohrleitungen, 
Brunnen, Betriebsstraßen, Anpflanzungen für den Artenschutz etc.) Vorrang. 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plankon-
zeption, da alleinig durch die Lage des Plangebietes auf den be-
zeichneten Bergwerksfeldern sowie die Lage innerhalb der Sicher-
heitszone des Tagebaus Hambach keine bodenrechtlichen Span-
nungen ausgelöst werden und die Umsetzung des Vorhabens sowie 
die Ausübung der beabsichtigten Nutzung unberührt bleiben. 

 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

Das Bauvorhaben erfordert daher auch eine Abstimmung mit der RWE Power 
AG als Tagebaubetreiberin. 

 

Zusätzlich werden Aussagen zu den vorgetragenen Belangen in das 
Kapitel 2.1.11 „Kultur- und Sachgüter“ sowie die darauf aufbauenden 
Kapitel des Umweltberichts und die nachfolgenden Hinweise in den 
Bebauungsplan selbst aufgenommen: 

„2. Bergbau 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befin-
det sich über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern 
„Horrem 26“ und „Horrem 38“. Eigentümerin dieser Bergwerks-
felder ist die RWE Power Aktiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 
50935 Köln.“ 
„3. Sicherheitszone Tagebau Hambach 
Das Bauvorhaben liegt in der Sicherheitszone des Tagebaus 
Hambach. Hier haben Maßnahmen zur Sicherung gegen Gefah-
ren und sonstige bergbaubegleitende Maßnahmen (z.B. Immissi-
onsschutzmaßnahmen, Rohrleitungen, Brunnen, Betriebsstra-
ßen, Anpflanzungen für den Artenschutz etc.) Vorrang.“ 

2.1.2 Sümpfungsmaßnahmen 

Der Vorhabensbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenz-
pläne mit Stand: 01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen 
der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides – Az.: 61.42.63 -2000-1-
) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden fol-
gende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) be-
trachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 – 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 
Kölner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plankon-
zeption, da sie auf der nachgelagerten Ebene der Ausführungspla-
nung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen abschließend bewäl-
tigt werden können. 

Zusätzlich werden Aussagen zu den vorgetragenen Belangen in das 
Kapitel 2.1.5 „Wasser“ sowie die darauf aufbauenden Kapitel des 
Umweltberichts und der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan selbst aufgenommen:  

„4. Sümpfungsmaßnahmen 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden 
Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirk-
sam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im 
Vorhabensgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand 
nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-
fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als 
auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Si-
tuationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen soll-
ten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von 
durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus be-
dingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der 
Beeinflussung ist nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendi-
gung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwas-
seranstieg zu erwarten. Hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an 
der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasser-
flurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen soll-
ten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.“ 

2.1.3 Weitere Beteiligung 

Ich empfehle Ihnen, diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen sowie zu Anpas-
sungs- oder Sicherungsmaßnahmen bezüglich bergbaulicher Einwirkungen 
eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für 
konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 
Bergheim, zu stellen. 

Die RWE Power AG und der Erftverband wurden am Verfahren be-
teiligt und sofern Stellungnahmen eingegangen sind, wurden diese 
in die Abwägung eingestellt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

2.1.4 Kennzeichnung 

In der Begründung wurde bereits eine Kennzeichnung der Fläche unter „2.3.3 
Kennzeichnung“ vorgenommen. 

Die Aussage ist korrekt. Es werden keine Bedenken gegen die Pla-
nung vorgetragen.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

2.1.5 Bearbeitungshinweis 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf 
Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung 
Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die 
fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen 
sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu 
abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften 
Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernommen wer-
den. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion 
des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in 
NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils 
aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu 
überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses 
Auskunftsystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg 
(www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort 
wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung eben-
falls als Web Map Service (WMS) zu nutzen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

3 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF – DEZ. 22 (GEFAHRENABWEHR, HAFENSICHERHEIT, KAMPFMITTELBESEITIGUNG) 

3.1 Mit Schreiben vom 16.04.2020 

3.1.1 Kampfmittel Luftbildauswertung 

Für die angefragte Fläche liegt bereits eine Luftbildauswertung vor. Da Kom-
munen auf alte Luftbildauswertungen im Modul KISKaB von IG-NRW zugreifen 
können, hätte ein erneuter, eventuell bauverzögernder Antrag auf Luftbild-
auswertung nicht mehr gestellt werden müssen. Nachfolgend nochmals die 
alten Empfehlungen: 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen lie-
fern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenabwürfe. 
Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Mili-
täreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Geschützstellung und militärische An-
lage). Ich empfehle eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf 
Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karte sowie der 
konkreten Verdachte. Die Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das 
Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung auf unserer Internetseite¹. 

 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Ge-
ländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzuschiebenden 
Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminabsprache für ei-
nen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls das Formular Antrag 
auf Kampfmitteluntersuchung. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Ramm-
arbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine 

Eine Überprüfung auf evtl. vorhandene Kampfmittel wird im vorlie-
genden Fall aller Voraussicht nach nicht notwendig, da durch die 1. 
Änderung des Bebauungsplans lediglich eine Befristung verlängert 
werden soll und keine zusätzlichen baulichen Eingriffe begründet 
werden. Vorsorglich werden jedoch diesbezügliche Aussagen in 
den Umweltbericht sowie der nachfolgende Hinweis in den Bebau-
ungsplan selbst aufgenommen: 

„5. Kampfmittel 
Die Bezirksregierung Düsseldorf – Dez. 22 (Gefahrenabwehr, Ha-
fensicherheit, Kampfmittelbeseitigung) empfiehlt eine Überprü-
fung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel. Sofern es 
nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des ab-
zuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird 
um Terminabsprache für einen Ortstermin gebeten. Die Beauf-
tragung erfolgt jeweils über das Formular Antrag auf Kampfmit-
teluntersuchung auf der Internetseite der Bezirksregierung Düs-
seldorf. 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastun-
gen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. 
wird zusätzlich eine Sicherheitsdetektion empfohlen. In diesem 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt.  
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite 
das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 

Fall ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf der Internetseite 
der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten.“ 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

3.1.2 Anlage 1 

 

Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht dem räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. D06. Die Anlage wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Anlage wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

4 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZERNAT 53 

4.1 Mit Schreiben vom 01.04.2020 

4.1.1 Elektromagnetische Felder 

angehängt erhalten Sie hiermit die Stellungnahme des Dezernates 53 der Be-
zirksregierung Köln zur o. a. Bauleitplanung. 

zur o. a. Bauleitplanung wird seitens des Dezernats 53 der Bezirksregierung 
Köln wie folgt Stellung genommen. 

 Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

Durch das Dezernat 32 meines Hauses wird derzeit ein Raumordnungsver-
fahren für den geplanten Neubau einer 380-Kilovolt- Höchstspannungsfrei-
leitung zwischen Oberzier und Blatzheim durchgeführt. Gemäß den Verfah-
rensunterlagen zu diesem Raumordnungsverfahren verläuft zumindest die 
Trassenvariante 3 in der Nähe des Geltungsbereiches des Bebauungsplans D 
06. 

Unterlagen zum laufenden Raumordnungsverfahren wurden der 
Stellungnahme nicht beigefügt und stehen unter der Rubrik der 
laufenden Planfeststellungsverfahren für Energieleitungen auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Köln auch nicht zur Verfügung. 
Da das bezeichnete Raumordnungsverfahren noch Varianten für 
mögliche Trassenführungen beinhaltet, wird hiervon jedoch weder 
die Vollziehbarkeit des bezeichneten Raumordnungsverfahrens 
noch die des vorliegenden Bauleitplanverfahrens in Frage gestellt. 

Zudem handelt es sich bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren 
um die befristete Überplanung eines bestehenden Bebauungspla-
nes. Insofern müssten sich unmittelbar geplante Trassenführungen 
bereits an dem bestehenden Vorhaben orientieren. Mittelfristig ge-
plante Trassenführungen werden nicht in Frage gestellt, da die 
durch den Bebauungsplan abgesicherte Nutzung, gemäß der textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes, ausschließlich bis zum 
31.12.2025 zulässig ist. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

Von Freileitungen zur Übertragung elektrischer Energie können als Nieder-
frequenzanlagen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische und 
magnetische Felder hervorgerufen werden. Zur Einhaltung der Grenzwerte 
nach der 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische Felder) ist ohne 
weitere Detailinformationen zu empfehlen, unmittelbar unterhalb von Hoch-
spannungsfreileitungen sowie zusätzlich in einem an die äußeren Leiter der 
Freileitung angrenzenden Streifen eine Bebaubarkeit auszuschließen bzw. 
diejenigen Nutzungen auszuschließen, die mit dem mehr als nur vorüberge-
henden Aufenthalt von Menschen verbunden sind. 

Da eine genaue Abstandsermittlung sowie eine daraus resultierende ab-
schließende Beurteilung mit der Detailtiefe der Unterlagen zum Raumord-
nungsverfahren derzeit nicht möglich, empfehle ich diesen Aspekt im Rah-
men der weiteren Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Die Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) definiert in 
ihrem Fachbericht „Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elekt-
romagnetische Felder“ (Stand 22.10.2014) für Niederfrequenzanlagen die Be-
reiche für maßgebliche Immissionsorte (siehe Ausführungen im Abschnitt II, 
Ziffer 3.1). Bei einer Übertragungsspannung von 380 kV wird für diesen Be-
reich eine Breite des jeweils an den äußeren Leiter angrenzenden Streifens 
von 20 m genannt. Damit wird eine andere Bemessung genannt als im Ab-
standserlass des MUNLV NRW aus 2007. 

Im Hinblick auf die aktuelleren und ausführlicher dokumentierten immissi-
onsschutzrechtlichen Anforderungen des LAI empfehle ich dieses Hinweis-
papier bzw. den daraus resultierenden Abstand anzuwenden. 

Zur Auslegung des Begriffs für Nutzungen, die „nicht nur zum vorübergehen-
den Aufenthalt von Menschen“ bestimmt sind, verweise ich ebenfalls auf die 
Ausführungen im Fachbericht des LAI (siehe Abschnitt II, Ziffer 3.2). 

Zusätzlich werden Aussagen zu den vorgetragenen Belangen in das 
Kapitel 2.1.10 „Mensch“ des Umweltberichts und der nachfolgende 
Hinweis in den Bebauungsplan selbst aufgenommen: 

„7. Elektromagnetische Felder 
Der künftige Bau von 380-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitun-
gen im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes o-
der in dessen Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden. Hier-
von können schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische 
und magnetische Felder hervorgerufen werden. Zur Einhaltung 
der Grenzwerte nach der 26. BImSchV (Verordnung über elekt-
romagnetische Felder) wird empfohlen, unterhalb von entspre-
chender Leitungen sowie einem daran angrenzenden, 20 m 
Streifen eine Bebaubarkeit bzw. diejenigen Nutzungen auszu-
schließen, die mit dem „mehr als nur vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen (vgl. Fachbericht „Hinweise zur Durchführung 
der Verordnung über elektromagnetische Felder“ (Stand 
22.10.2014) der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI)) verbunden sind.“ 
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Die v. g. Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische 
Felder können auf der Homepage des LAI unter folgendem Link in der Rubrik 
„Physikalische Einwirkungen“ heruntergeladen werden: 

https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html 

Gegebenenfalls sollten Sie zur Beurteilung schädlicher Umwelteinwirkungen 
durch elektrische und magnetische Felder beim Netzbetreiber die notwen-
digen Detailinformationen einholen. Die Aussagen zur Einhaltung der Grenz-
werte nach der 26. BImSchV sollten sich entsprechend den LAI-Hinweisen 
auf die höchste betriebliche Anlagenauslastung beziehen. 

4.1.2 Weitere Beteiligung 

Für weitere Beteiligungsverfahren weise ich zudem darauf hin, dass der von 
Ihnen im Anschreiben vom 18.03.2020 erwähnte Runderlass des Ministers für 
Landes- und Stadtentwicklung vom 16.07.1982, Az. IIIA 3- 901.11 (VIII), in dem u. 
a. Regelungen zur Abgabe einer Stellungnahme durch Bündelungsbehörden 
getroffen wurden, im Rahmen der Erlassbereinigung 2003 aufgehoben 
wurde. Außerdem wurde in einer E-Mail des Dezernates 35 meines Hauses 
vom 13.01.2012 klargestellt, dass Sie selbst prüfen müssen, welche Träger öf-
fentlicher Belange aus meinem Haus im Rahmen Ihrer Planung zu beteiligen 
sind und dass zur Gewährleistung einer klaren Zuordnung die Benennung des 
zu beteiligenden Dezernates im Anschreiben erforderlich ist. 

Die Stellungnahme betrifft künftige Bauleitplanverfahren und wird 
zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
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5 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZERNAT 54 

5.1 Mit Schreiben vom 26.03.2020 

5.1.1 Keine Bedenken 

von Seiten des Dezernates 54 (Obere Wasserbehörde) ist keine Betroffenheit 
erkennbar. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

6 BUND NABU 

6.1 Mit Schreiben vom 03.04.2020 

6.1.1 Keine Bedenken 

zu obiger Planung geben die Naturschutzverbände BUND und NABU folgende 
Stellungnahme ab.  

Wir bitten um Zustellung des noch ausstehendes Umweltbericht damit wir 
hierzu eine abschließende Stellungnahme erstellen können. 

Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird gemäß § 2a Abs. 2 BauGB 
ein Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung des zu-
grundeliegenden Bebauungsplans erstellt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

7 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELTSCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDESWEHR 

7.1 Mit Schreiben vom 25.03.2020 

7.1.1 Höhe baulicher Anlagen 

von der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und 
Rechtslage, ist die Bundeswehr berührt und betroffen.  

Eine Höhe von mehr als 30,0 m ist zur Umsetzung der Planung nicht 
notwendig. Mittels der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist le-
diglich eine Fristverlängerung für die aktuelle Nutzung beabsichtigt, 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Planungsbereich liegt im Zuständigkeitsbereich des militärischen Flug-
platzes Nörvenich. 

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 

sodass eine Veränderung der baulichen Anlagen und damit eine 
Überschreitung der Höhe von 30,0 m nicht zu erwarten ist.  

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte 
ich in jedem Einzelfall mir die Planungsunterlagen zur Prüfung zuzuleiten. 

Im Rahmen der Neuorganisation der Bundeswehr wurde die Wehrbereichs-
verwaltung 

zum 30.06.2013 aufgelöst. 

Damit sind die Zuständigkeiten für die Bearbeitung von Angelegenheiten 
„Träger öffentlicher Belange“ (TÖB) auf das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn übergegangen. 

Künftig bitte ich Ihre Anträge und Anfragen auch die an die Fernleitungsbe-
triebsgesellschaft (FBG) ausschließlich an folgende Anschrift: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr (BAIUDBw), Referat Infra I 3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn oder 
elektronisch an 

baiudbwtoeb@bundeswehr.org  

zu richten. Notwendige Stellungnahmen zu TÖB-Angelegenheiten erfolgen 
ausschließlich durch das Referat Infra I 3 unter der Berücksichtigung der 
fachlichen Stellungnahmen der militärischen und zivilen Dienststellen der 
Bundeswehr. Die FBG ist in diesem Fall der Erfüllungsgehilfe der Bundeswehr 
und wird von uns aus im Falle einer Beteiligung zur fachlichen Expertise ge-
beten. 

Ich bitte dieses in Ihrer Beteiligungsmatrix abzuändern. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Zukünftig werden alle Anträge und Anfra-
gen an das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Referat Infra I 3 gerichtet. 

 

mailto:baiudbwtoeb@bundeswehr.org
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8 ERFTVERBAND 

8.1 Mit Schreiben vom 21.04.20 

8.1.1 Grundwassermessstellen 

wie Sie aus dem beiliegenden Lageplan ersehen können, befinden sich im o. 
g. Plangebiet aktive oder inaktive Grundwassermessstellen des Landesgrund-
wasserdienstes. Aktive Grundwassermessstellen sind notwendige Instru-
mente der Gewässerunterhaltung nach § 91 Wasserhaushaltsgesetz. Daher 
sind ihre Zugänglichkeit und ihr Bestand dauerhaft zu wahren. Des Weiteren 
weisen wir darauf hin, dass inaktive Grundwassermessstellen, die nicht zu-
rückgebaut und verfüllt worden sind, die Tragfähigkeit des Baugrundes be-
einflussen können. Sollte innerhalb eines 200 m Korridors der Baumaßnahme 
eine Grundwassermessstelle liegen, dann ist zum Zwecke der Einweisung vor 
Beginn der Maßnahme mit dem entsprechenden Eigentümer der Grundwas-
sermessstelle Kontakt aufzunehmen. Für weitergehende Informationen über 
die Grundwassermessstellen wenden Sie sich bitte an das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, E-Mail: grundwasserstand@la-
nuv.nrw.de. Grundwassermessstellen des Erftverbandes sind nicht betroffen. 

 

Des Weiteren bestehen keine Bedenken aus Sicht des Erftverbandes wenn 
der Schutz des Grundwassers sichergestellt ist. Bei diesbezüglichen Rückfra-
gen wenden Sie sich bitte an Herrn Diez, Abteilung G1 – Grundwasser, Tel.-
Nr.: 02271/88-1296, E-Mail: holger.diez@erftverband.de. 

Wir weisen darauf hin, dass die abgegebenen Pläne den Bestand zum Zeit-
punkt der 

Die Grundwassermessstellen 571161/571162 und 573541/573542 lie-
gen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. D6. Die Grundwassermessstelle 30809 
wurde gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen. Deren Überbauung ist zur Umsetzung des geplanten 
Vorhabens nicht erforderlich. Insofern wird die Vollziehbarkeit der 
Planung nicht in Frage gestellt. 

Zusätzlich werden Aussagen zu den vorgetragenen Belangen in das 
Kapitel 2.1.5 „Wasser“ sowie die darauf aufbauenden Kapitel des 
Umweltberichts und der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan selbst aufgenommen: 

„6. Grundwassermessstelle 
Die nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommene Grund-
wassermessstelle ist in ihrer Zugänglichkeit sowie ihrem Bestand 
dauerhaft zu erhalten.  Für zerstörte Grundwassermessstellen 
ist durch den Verursacher Ersatz zu leisten.“ 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 14 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

Auskunftserteilung wiedergeben. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der 
Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. 

8.1.2 Anlage 1 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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8.1.3 Anlage 2 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

9 FERNLEITUNGS-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH 

9.1 Mit Schreiben vom 26.03.2020 

9.1.1 Keine Bedenken 

wir danken für die Beteiligung an im Betreff genanntem Vorhaben und teilen 
Ihnen mit, dass nach Prüfung der zugesandten Planunterlagen keine der von 
unserer Gesellschaft betreuten Anlagen betroffen sind. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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10 GASCADE 

10.1 Mit Schreiben vom 19.03.2020 

10.1.1 Keine Bedenken 

Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt. Der Status 
ihrer Anfrage hat sich geändert. 

Teilnehmer: GASCADE Gastransport GmbH (Beauskunftung auch für NEL 
Gastransport GmbH "West+Ost", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG und 
WINGAS GmbH) 

Status: Beantwortet 

Kommentar: Vielen Dank für Ihre Beteiligung an BIL 

Betroffenheit: Nicht betroffen 

Gültigkeit: 19.06.2020 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

11 GEMEINDE MERZENICH 

11.1 Mit Schreiben vom 27.03.20 

11.1.1 Keine Bedenken 

gegen das o. g. Bauleitplanverfahren bestehen seitens der Gemeinde 
Merzenich keine 

Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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12 IHK AACHEN 

12.1 Mit Schreiben vom 21.04.2020 

12.1.1 Keine Bedenken 

da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft 
entweder gar nicht berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berück-
sichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen 
keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

13 LANDESBETRIEB STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN 

13.1 Mit Schreiben vom 23.03.2020 

13.1.1 Keine Bedenken 

gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen seitens der Straßenbauverwaltung 
vom Grundsatz her keine Bedenken, sofern der Knoten L 257/ L 264 die Ver-
kehre nach wie vor verkehrssicher und leistungsfähig abwickeln kann und die 
Anbindung des Kieswerks Ellen an die L 257 regelrecht ausgebaut ist (incl. 
Sichtfelder). 

Sofern es sich bei der Bauleitplanung für den Betreiber der Anlage um eine 
gebührenpflichtige Sondernutzung gem. § 18 ff StrWG NRW handelt, ist dies 
der Regionalniederlassung Ville-Eifel mitzuteilen. 

Da durch die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplans keine 
baulichen Veränderungen begründet werden, sondern lediglich die 
Befristung der bestehenden Anlage verlängert wird, ist keine Ver-
änderung der verkehrlichen Situation ersichtlich.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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14 LANDESGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ UND UMWELT NORDRHEIN-WESTFALEN E.V. 

14.1 Mit Schreiben vom 24.04.2020 

14.1.1 Keine Bedenken 

zu dem o.g. Verfahren (Ihr Aktenzeichen Amt 4-1 Änd_D 06/Merx) gibt die 
LNU folgende 

Stellungnahme ab:  

Die LNU hat keine Bedenken oder Anregungen. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

15 PLEDOC GMBH 

15.1 19.03.2020 

15.1.1 Keine Bedenken 

Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt. Der Status 
Ihrer Anfrage hat sich geändert. 

Teilnehmer: PLEdoc GmbH (Beauskunftung für Open Grid Europe, GasLINE 
(Solotrassen Netzgebiet West), Ferngas Netzgesellschaft (Netzgebiet Nord-
bayern), MEGAL, TENP, METG, NETG, Kokereigasnetz Ruhr, Viatel) 

Status: Beantwortet 

Kommentar: Bitte beachten Sie unbedingt unsere beigefügte Stellungnahme! 

Betroffenheit: Nicht betroffen 

Dokumente: 1 Dokument(e) verfügbar  

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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16 REGIONETZ 

16.1 Mit Schreiben vom 19.03.2020 

16.1.1 Keine Bedenken 

hiermit erhalten Sie für die o.g. Maßnahme die gewünschten Bestandsplan-
auszüge. Detaillierte Angaben zu Ihrer Anfrage sind am Ende dieses Schrei-
bens tabellarisch aufgeführt. Bei Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass un-
sere Ver- und Entsorgungsanlagen nicht beschädigt werden. Ein Überbauen 
der erdverlegten Leitungen ist nicht gestattet. 

Alle zu der Planauskunft gehörenden Dokumente sind auf der Baustelle vor-
zuhalten. Die Bestandspläne verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Bei Ver-
zögerungen des Baubeginns bzw. Unterbrechung der Baumaßnahme muss 
eine erneute Auskunft über die Lage der Leitungen eingeholt werden. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass zu Beginn von Baumaßnahmen aktuelle Planaus-
künfte aller relevanter Ver- und Entsorgungsunternehmen einzuholen sind. 

Die Regionetz GmbH betreibt im gesamten Versorgungsnetz Steuerkabel. Die 
Dokumentation und Beauskunftung dieser Einrichtungen wird durch die Net-
Cologne durchgeführt. Bitte wenden Sie sich dementsprechend an die Net-
Cologne. 

Freistellungsvermerk: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in den Plänen enthaltenen Ab-
gaben der Lage und, soweit angegeben, die Verlegungstiefe unverbindlich 
sind und zum Zeitpunkt der Verlegung aufgenommen wurden. Mit Abwei-
chungen muss daher gerechnet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass erd-
verlegte Kabel und Leitungen nicht zwingend geradlinig verlaufen. Aufgrund 
von Erdbewegungen können über die Tiefenlage der Versorgungsleitungen 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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generell keine Angaben gemacht werden. Erdarbeiten in Leitungsnähe sind 
unbedingt von Hand und mit äußerster Vorsicht durchzuführen. Die genaue 
Lage der Kabel und Leitungen sind durch fachgerechte Erkundungsmaßnah-
men (Handschachtung, Suchschlitze, Querschläge, Ortung oder ähnliches) 
festzustellen. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist 
nicht zulässig. Bei abweichenden Tiefenlagen oder Leitungsverläufen kann ein 
Mitverschulden nicht begründet werden. Abweichender Verlauf der Kabel 
und Leitungen, auch in der Tiefenlage, sowie wenn nicht dargestellte Kabel 
oder Leitungen in der Örtlichkeit vorgefunden werden verpflichtet den Nut-
zer zu erhöhter Sorgfalt. In diesen Fällen hat der Nutzer die Regionetz unver-
züglich zu informieren. 

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich sowie für den 
angegebenen Verwendungszweck und für Versorgungsanlagen, die sich im 
Zuständigkeitsbereich der Regionetz befinden. Dementsprechend ist ggf. 
noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen zu rechnen, bei denen 
weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. 

Bei Arbeiten im Bereich unserer Versorgungsanlagen verweisen wir auf die 
beiliegende Schutzanweisung. 
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16.1.2 Anlage 1: Online-Auskunft 1 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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16.1.3 Anlage 2: Online-Auskunft 2 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 27 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

16.1.4 Anlage 3: Online-Auskunft 3 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 28 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 29 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 30 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

16.1.5 Anlage 4: Online-Auskunft 4 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 31 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 32 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 33 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

16.1.6 Anlage 5: Übersichten 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 34 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 35 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

16.1.7 Anlage 6: Nutzungsbedingungen 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 36 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 37 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

16.1.8 Anlage 7: Schutzmaßnahmen 

[Das Merkblatt umfasst 19 Seiten und enthält keine relevanten Aspekte für das 
aktuelle Bauleitplanverfahren, da die Inhalte erst für die Ebene der Ausfüh-
rungsplanung relevant werden. Diesbezüglich wird auf eine Darstellung in der 
Abwägungstabelle verzichtet. Bei Bedarf kann das Merkblatt jedoch gerne bei 
der Gemeinde Niederzier eingesehen werden.] 

- - 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 38 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

16.1.9 Anlage 8: Zeichenvorschrift 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 39 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 40 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 41 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 42 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

17 STADT DÜREN 

17.1 Mit Schreiben vom 13.01.2020 

17.1.1 Keine Bedenken 

gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen keine Bedenken. Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

18 TELEFÓNICA GERMANY GMBH & CO. OHG 

18.1 Mit Schreiben vom 16.04.2020 

18.1.1 Keine Bedenken 

die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erwarten sind. 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E‐Mail ein digitales Bild. 
Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 43 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

18.1.2 Anlage 1  

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

19 THYSSENGAS 

19.1 Mit Schreiben vom 23.03.2020 

19.1.1 Keine Bedenken 

wir bestätigen den Erhalt Ihres Schreibens und teilen Ihnen mit, dass von der 
im Betreff genannten Maßnahme keine Anlagen unserer Gesellschaft betrof-
fen werden. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 44 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

19.1.2 Anlage 1 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 45 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

19.1.3 Anlage 2 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 46 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

19.1.4 Anlage 3 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

20 VODAFONE 

20.1 Mit Schreiben vom 20.04.2020 

20.1.1 Keine Bedenken 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei 
immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 47 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

21 WASSERVERBAND EIFEL-RUR 

21.1 Mit Schreiben vom 17.04.2020 

21.1.1 Keine Bedenken 

seitens des Wasserverbandes Eifel - Rur bestehen keine Bedenken gegen die 
Verlängerung der im Bebauungsplan festgelegten Befristung der Asphalt-
mischanlage von Ende 2020 auf Ende 2025. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

22 WESTNETZ 

22.1 Mit Schreiben vom 31.03.2020 

22.1.1 Keine Bedenken 

diese Stellungnahme betrifft nur das von uns betreute Nieder‐ und Mit-
telspannungsnetz bis zur 35‐kV‐Spannungsebene. 

Gegen die oben angeführten Planungen der Gemeinde Niederzier bestehen 
unsererseits keine Bedenken, da keine von uns betreuten Versorgungsanla-
gen betroffen sind. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 48 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.2 Anlage 1: Planauskunft Fttx 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 49 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 50 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 51 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 52 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 53 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 54 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 55 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 56 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 57 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.3 Anlage 2: Planauskunft Gas 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 58 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 59 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 60 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 61 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 62 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 63 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 64 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 65 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 66 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.4 Anlage 3: Plauskunft Strom 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 67 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 68 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 69 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 70 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 71 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 72 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 73 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.5 Anlage 4: Plauskunft Wärme 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 74 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 75 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 76 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 77 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 78 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 79 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 80 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 81 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 82 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.6 Anlage 5: Planauskunft Wasser 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 83 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 84 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 85 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 86 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 87 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 89 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 91 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.7 Anlage 6: Anschreiben 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 93 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.8 Anlage 7: Nutzungsvereinbarung 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 

 
 96 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellung-
nahme wird zur Kenntnis genommen. 

 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.9 Anlage 8: Schutzanweisung 

[Das Merkblatt umfasst 24 Seiten und enthält keine relevanten Aspekte für 
das aktuelle Bauleitplanverfahren, da die Inhalte erst für die Ebene der Aus-
führungsplanung relevant werden. Diesbezüglich wird auf eine Darstellung in 
der Abwägungstabelle verzichtet. Bei Bedarf kann das Merkblatt jedoch gerne 
bei der Gemeinde Niederzier eingesehen werden.] 

- - 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.10 Anlage 9: Zeichenerklärung Gas 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.11 Anlage 10: Zeichenerklärung Strom 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.12 Anlage 11: Zeichenerklärung Wärme 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

22.1.13 Anlage 12: Zeichenerklärung Wasser 



Gemeinde Selfkant 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. D 6 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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